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Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 
An der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 1992 wurde über die Re-
gelung der Kehrichtentsorgung in Erstfeld befunden. Der Beschluss stand in 
engem Zusammenhang mit der per 1. März 1992 im Kanton Uri eingeführten 
Kehrichtsackgebühr. Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 3. De-
zember 1992 lautete wie folgt: 
  
1. Die Organisation der Kehrichtentsorgung in der Gemeinde Erstfeld ver-

bleibt bis auf weiteres im Aufgabenbereich der Verwaltungskommission 
der Gemeindewerke. 

 
2. Die Finanzierung der durch die Kehrichtentsorgung in der Gemeinde Erst-

feld entstehenden Kosten (u. a. Sockelbeitrag, Organisation der Kehrich-
tentsorgung durch die Gemeindewerke etc.) hat künftig über die laufende 
Rechnung der Einwohnergemeinde Erstfeld zu erfolgen und ist deshalb 
jährlich im Budget aufzuführen. 

 
Gestützt auf diesen Beschluss und eine Vereinbarung zwischen den Ge-
meindewerken und der Einwohnergemeinde Erstfeld haben die Gemeinde-
werke in den vergangenen Jahren die administrativen und technischen Be-
reiche der Abfallbewirtschaftung erledigt. In den fast zwanzig Jahren sind 
nun einige Änderungen eingetreten. So wurde etwa der frühere Alteisen-
sammelwagen beim Badhüsli aufgehoben. Mit der Einführung der Grünab-
fuhr (vom Frühjahr bis Herbst alle zwei Wochen) konnte auch die früher von 
den Gemeindewerken betriebene Kompostsammelstelle an der Reussstrasse 
geschlossen werden.  
Der Aufwand zu Lasten der Gemeinde ist damit wesentlich geringer gewor-
den. Heute betreuen die Gemeindewerke lediglich noch den Unterhalt der 
Sammelplätze und die jährlich einmal stattfindende Alteisensammlung. Auf-
grund der geringen Nachfrage und nachdem es in Erstfeld mit der Firma 
Ziegler Recycling AG im Breiteli einen Betrieb mit Alteisenhandel gibt, wird 
diese Sammlung künftig nicht mehr durchgeführt.  
Aufgrund der geänderten Vorgaben hat der Verwaltungsrat der Gemeinde-
werke den Einwohnergemeinderat ersucht, den Bereich Abfallbewirtschaf-
tung künftig an die Einwohnergemeinde zu übertragen. Im Gegenzug haben 
sich die Gemeindewerke bereit erklärt, künftig für die Betreuung und Reini-
gung der Dorfbrunnen besorgt zu sein. Diese Aufgabe wurde bis anhin vom 
Gemeindearbeiter wahrgenommen. 
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Die Prüfung hat gezeigt, dass sich mit einer Neuverteilung der Aufgaben (Ab-
fallbewirtschaftung durch die Gemeinde, sowie Unterhalt der Dorfbrunnen 
durch die Gemeindewerke) Synergien ergeben. So können etwa die Kontroll-
gänge des Gemeindearbeiters mit den Kontrollen der Sammelstellen koordi-
niert werden. Betreffend des Unterhalts und der Reinigung der Dorfbrunnen 
ist anzumerken, dass der ganze Bereich der Wasserversorgung ohnehin von 
den Gemeindewerken erledigt wird. Es macht daher Sinn, künftig auch den 
Unterhalt und die Reinigung der Dorfbrunnen an die Gemeindewerke zu 
übertragen. 
 

Vorbehältlich des Beschlusses durch die Gemeindeversammlung wurde die 
Neuregelung vom Einwohnergemeinderat mit dem Verwaltungsrat der Ge-
meindewerke wie folgt vereinbart: 
 
1. Die Abfallbewirtschaftung wird per 1. November 2011 durch die Einwoh-

nergemeinde Erstfeld übernommen. 
 
2. Die Gemeindewerke Erstfeld, als Zuständige der Wasserversorgung 

übernehmen ab dem 1. November 2011 den Unterhalt der öffentlichen 
Brunnen. 
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Antrag an die Gemeindeversammlung 
 

 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird der Gemeindeversamm-
lung wie folgt Antrag gestellt: 
 
1. Der Beschluss der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 1992 be-

treffend „Regelung der Kehrichtentsorgung“ wird aufgehoben. 
 
2. Die Regelung der Abfallentsorgung wie auch der Unterhalt der öffentli-

chen Brunnen in der Gemeinde Erstfeld erfolgt in Absprache zwischen 
dem Einwohnergemeinderat Erstfeld und dem Verwaltungsrat der Ge-
meindewerke. 

 
 

Erstfeld, Oktober 2011 

 

 

 NAMENS DES EINWOHNERGEMEINDERATES 

 Der Gemeindepräsident: Werner Zgraggen 

 Der Gemeindeschreiber: Markus Herger 


